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Zeugen, wie man bie Ibroecpiung buret) einfache Rlittel
erreichen lann. ®ap gehört audj bie Sefdjriftung. 0b
fte oben, in ber SJlitte ober unten angebracht werben
mufj> hängt ob oon her Formgebung unb bem arcäjiteM
tonifchen Slufbau be§ ©rabbenîmalê. ®afür mujj ber
auMbenbe Silbhauer Huge unb ©efül)l befi^en; er miifj
aQfätlig burch mehrere linnahmen oerfuchen, bie befte,
bie einzig gute Söfung herauszubringen.

Stuf ber SBinterthurer StuSfieQung mar ein SRufier»
friebljof ju fehen, ber tsinftc£jtïirf) ber ©rabfieine obigen
©eficijtspunften oon allem, wa§ mir fdjon gefetjen, am
beften entfpracl). Sei ben Sefudjetn hörte man bie 2ln=
fidjjt aufern, eS feien ja alle ©rabfieine ungefähr gleich-
©eroif, ber allgemeine ©inbrud mar fo, met! man ihn
offenbar fo wollte; weil man bamit We ruhige ®lef<h=

mäfjigfeit einer Friebljofanlage $um luSbruä brachte.
Sei näherem Jufehen geigte e§ fich, baf jeher ©rabftein
eine Söfung für fid) bebeutete. ®er Sef^auer hat meift
leine Sttjnung^ wa§ hinter btefer fdjetnbaren ©leiehföt-
migleit für eine grofe getftige Slrbeit be§ @ntwerfer§
fiecft. Som oorbilbli^en zum fc^Iec^ten ©rabber.lmal ift
meift nur ein Heiner (Schritt. SJian lann auf unfern
Friebhöfen meift liunbette oon ©rabbenljeichen betradE)-

ten, bi§ man eines finbet, ba§ in fdhöner Harmonie aüe
©lemente für eine oorbilbliche Söfung' aufweift. Stuf bie»

fem fchetnbar fo einfachen ©ebiet wartet noch etae grofje
Slrbeit; eS finb oerhältniSmafig wenige SMnftler unb
^unftgeroerbler, bie burdf) jahrelange Slrbeit heute ooü=

lommene Seiftungen zeigen, lud) bie ©rabbenlmäler auf
unferen Friedhöfen legen 3eugni§ ab »om Staube um
ferer „Äultur". SERöge es nie fehlen an Mnfilent, bie

auf bem richtigen 2öeg oorroârtë fdjreiten; möge e§ nie
fehlen an Strauerlfäujetn, bie ftatt ber billigen ®u|enb=
ware ein lünftlerifcf) empfunfeeneë ©rabjeldjen befteOen;
möge e§ enblidt) immer mehr ©runbfah ber 3=rieb^ofbe=
hörben werben, burd) gute Drbnung, fünfilerifche @e=

famtanlage beS g=rieb£>ofeS unb entfpredjer.be @tab=

maloorfchriften biefe Sefirebungen burd) bie Sat p un»
terftäfen

§«afctrfllnlf fielt Mitcst ni brins!
Sire feftifoiie berein.

(©ingefanbt.)
Seim Jahreëwechfel muffen ober füllten unfere fpanb=

werler, $anbel§= unb ©ewerbetreibenbe in ihre Äunbew
bûcher fefen, fie fteflen bie Rechnungen au§ unb oetfudEjen,
ihr woi)Ioerbiente§ ©elb oon ben ßunben unb Sluftrag»
gebern hereinzubringen. ©S ift bie§ ein mühfames @e»

fchäft, ba§ beiben Seilen nicht redf)t aus ber Çanb unb
in bie |janb gehen miß. Unb hoch muf e§ fein!

Jn einem weiften ^»anbwerlerblatt gibt ein boten»
ftänbiger ßaubwerler feinen Kollegen, um biefe .un am
genehme Sadhe fidj etwas ju erleichtern, folgenben Rat»
fcfjlag : „Siele Fuwnen oerlaufen feit ber ÄrtegSjeit nur
mehr gegen Sarzahlung unb niemanb rellamiert hier ba»

gegen. Dljne oieüeicht fofort fo weit zu gehen, foHten
bie fwnbwerter unb ©ewerbetreibenben jebenfalfö bie

Sezahlung ber Sieferungen unb Slrbeiten innert brei
SJlonaten einoerlangen. ®er ©laubiger lann fo feinen
eigenen Serpflichtungen nadjlommen unb braucht leine
Serlufie zu befürchten burch ÄonlurS feiner Sdjidbner.
Repreffalien finb habet leine z« befürchten ; auch braucht
niemanb baoor gurüdlgufc^recfext, etwa einen Kunben zu
oerlieren. Jft es nicht beffer, einen fdljlecfjien Äunben
ZU oerlieren, al§ fein gutes» ©elb? ®arum lege man
auch gleich zu ber Söarenlieferung bie Rechnung. ®umm
unb mtglüdlich ift e§, fiel) zu freuen, bie Rechnung
prompt zuzufieÈen. 2Ber etwaê lauft ober befiellt, foil
wiffen, ba| er öafür bezahlen mufj unb wie otel er z«

bezahlen hol- Rafdhe Jahlung aber liegt audi) im Jw
tereffe ber Jîunben, ba fte babei immer einen überblid
übet ihre Serpflichtungen behalten. Äurgfrtfttge Jahlung,
rechtzeitige Redjnungsfießung ift heute eine fogtale Sfüdjt."

SBir richten burch gegenwärtiges „©ingefanbc" ben
bringenben Slppell an aüe Sujerner Çanbwerler, §anbel§=
unb ©ew.xbetreibenben, biefem Raifcl)lage zu folgen.
Sobann noch einen SBitttfdt an bie Slbreffe ber „§anb=
werter unb ©ewerbe» Fï a u e tt" :

SSie jeber Kaufmann unb jeber ©ewerbetreibenbe
über bie ©eichäftSiätigleit genaue Suchhaltung zu führen
hat, fo foüte auch tu jeber f)auSbaltung ein ^au§hal=
tungSbuch ejiftieren. ®a§ §auShat'aing§buch ift ber ge=

natte Spiegel ber Haushaltung unb wo ein folcheS ge»

führt wirb, ba ift Drbnung. Riand) häuslicher 3unjt
wirb bur^ bie Führung beS Hau§haltung§buche§ oer»
mieben. Ünfete fchwer geplagten Haubwer!er=Frauen
müffen immer wieber fparen unb wieber fparen mit
bem HaushaltungSgelb unb geht e§ zu früh Z« ©übe,
bann lommt ber geftrenge Hanbwerter»©hemann unb
erlunbigt fich • „3So bift bu wieber mit all bem ©elbe
hingeraten — 3ft nun ein .paushaltungsbuch ba, bann
lann bie F'^au fofort unb flar nachweifen, wo fie mit
bem ©elfce „htageraten" ifi, ba| auch bie Bielen Meinen

notwenbigen StuSgaben, an bie We Rlänner in ben fei»
tenen Füßen benlen, zufamnten ein ooßeS Sümmchen
ausmachen. Äann eine Hausfrau burch ihr H®ushal=
lungSbuch ihre Sparfamleit bolumentteren, bann wirb
auch ber Hau§herr mit Dem „Sadgelb" fparfam umgehen
unb einen Seil beêfelben feiner lieben, fürforgtid)en ©attin
gerne zur Serfügung [teilen.

©ine weitere Rotwenbigleit für bie Hanbmerler» unb
©ewerbefrau, ba§ H®u§haltungëbuch zu führen, ergibt
fich auch burch bie heute notwenbigen üluSweife, bie über
bie SluSlagen „Kolonne Haushaltung" in ber Hanbwerler»
Su^haltung ben Steuer»Sehörben^nfianzen oorgelegt
werben müffen.

Fn ben Hau§haltung§fdhuten wirb fietS auf bie Fülp
rung oon HaushaItungS=Süd)ern htagewtefen unb bas
mit Recht, ©utgeführte HauShaMungSbücher zeigen oiel
beffer bie Soften ber eigenen 2eben§haltung, al§ bie oon
3eit zu Seit belanntgegebencn Qnbejz'ffern be§ Slllge»
meinen SonfumoereinS. 2(uch bie lieberlichfte Hau§hal»
tung wirb balb georbneten Serhältitiffen entgegengeführt,
wenn über bie ©innahmen unb luSgaben genau Such
geführt wirb.

$eht> beim Jahresanfang ift bie günfiigfte 3eit, mit
ber Führung eine§ Haushaltungêbu'^eS zu beginnen.

lüüberaQ finb fotche Hau§haltung§büchet zu beziehen,
in Suchhanblungen, in Hauëartifetgefäften :c. unb auch
ber Serein für Serbreitung guter Schriften gibt ein

gutel, biHige§ Such ben Hausfrauen in bie Hünbe.

©etucrbefelïcteriat îceê Huntonè Sujetn.
Suzern, ben 13. Januar 1925.

Jfassteiiaaflsipm«.
iîebct bie SluSftcflung o.on effertten ©seahlrettjen

im ©ßwerhemufeuai in Sem berichtet ein Fachmann
im „Sunb" : Jn ben 2lu§fteUung§räumen be§ ©ewerbe»
mufettmê Sern ift gegenwärtig eine Sammlung oon
eifernen @rablre«zen zu fehen, bie einen feljr intereffan»
ten ©inblid in biefen im allgemeinen weniger belannten
ßunftgewerbezweig bietet.

®ie bisher auf ben Friebljöfen gefehenen Rtetaülreuze
flachen gewöhnlich alë bißige unb gefchmadlofe Sledp
arbeiten unoorteilhaft gegen bie ©rabfieine ab, bie

fdjon bem SJlaterial nach mehr ©ewicht unb Sßürbe be=

fa^en, wie fie ber ernfie ©egenftanb oerlangt. ®ie SWe»
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zeugen, wie man die Abwechslung durch einfache Mittel
erreichen kann. Dazu gehört auch die Beschriftung. Ob
sie oben, in der Mitte oder unten angebracht werden
muß/ hängt ab von der Formgebung und dem architek-
tonischen Aufbau des Grabdenkmals. Dafür muß der
ausübende Bildhauer Auge und Gefühl besitzen; er muß
allfällig durch mehrere Annahmen versuchen, die beste,
die einzig gute Lösung herauszubringen.

Auf der Winterthurer Ausstellung war ein Muster-
friedhof zu sehen, der hinsichtlich der Grabsteine obigen
Gesichtspunkten von allem, was wir schon gesehen, am
besten entsprach. Bei den Besuchern hörte man die An-
ficht äußern, es seien ja alle Grabsteine ungefähr gleich.
Gewiß, der allgemeine Eindruck war so, weil man ihn
offenbar so wollte; weil man damit die ruhige Gleich-
Mäßigkeit einer Friedhosanlage zum Ausdruck brachte.
Bei näherem Zusehen zeigte es sich, daß jeder Grabstein
eine Lösung für sich bedeutete. Der Beschauer hat meist
keine Ahnung, was hinter dieser scheinbaren Meichsör
migkeit für eine große geistige Arbeit des Entwerfers
steckt. Vom vorbildlichen zum schlechten Grabdenkmal ist
meist nur ein kleiner Schritt. Man kann auf unsern
Friedhöfen meist Hunderte von Grabdenkzeichen betrach-
ten,"bis man eines findet, das in schöner Harmonie alle
Elemente für eine vorbildliche Lösung' aufweist. Auf die-

sem scheinbar so einfachen Gebiet wartet noch eine große
Arbeit; es sind verhältnismäßig wenige Künstler und
Kunstgewerbler, die durch jahrelange Arbeit heute voll-
kommene Leistungen zeigen. Auch die Grabdenkmäler auf
unseren Friedhöfen legen Zeugnis ab vom Stande un-
serer „Kultur". Möge es nie fehlen an Künstlern, die

auf dem richtigen Weg vorwärts schreiten; möge es nie
fehlen an Trauerhäusern, die statt der billigen Dutzend-
war« ein künstlerisch empfundenes Grabzeichen bestellen;
möge es endlich immer mehr Grundsatz der Friedhofbe-
Horden werden, durch gute Ordnung, künstlerische Ge-
samtanlage des Friedhofes und entsprechende Grab-
malvorschriften diese Bestrebungen durch die Tat zu un-
terstützen!

Gmerdetreibende stellt Rech«« «d dri«t
Eure Awstiwe tzerà

(Eingesandt.)
Beim Jahreswechsel müssen oder sollten unsere Hand-

werker, Handels- und Gewerbetreibende in ihre Kunden-
bûcher sehen, sie stellen die Rechnungen aus und versuchen,
ihr wohlverdientes Geld von den Kunden und Auftrag-
gebern hereinzubringen. Es ist dies ein mühsames Ge-
schüft, das beiden Teilen nicht recht aus der Hand und
in die Hand gehen will. Und doch muß es sein!

In einem welschen Handwerkerblatt gibt ein boden-
ständiger Handwerker seinen Kollegen, um diese un an-
genehme Sache sich etwas zu erleichtern, folgenden Rat-
schlag: „Viele Firmen verkaufen seit der Kriegszeit nur
mehr gegen Barzahlung und niemand reklamiert hier da-
gegen. Ohne vielleicht sofort so weit zu gehen, sollten
die Handwerker und Gewerbetreibenden jedenfalls die

Bezahlung der Lieferungen und Arbeiten innert drei
Monaten einverlangen. Der Gläubiger kann so seinen
eigenen Verpflichtungen nachkommen und braucht keine

Verluste zu befürchten durch Konkurs seiner Schuldner.
Repressalien sind dabei keine zu befürchten; auch braucht
niemand davor zurückzuschrecken, etwa einen Kunden zu
verlieren. Ist es nicht besser, einen schlechten Kunden
zu verlieren, als sein gutes Geld? Darum lege man
auch gleich zu der Warenlieferung die Rechnung. Dumm
und unglücklich ist es, sich zu scheuen, die Rechnung
prompt zuzustellen. Wer etwas kauft oder bestellt, soll
wissen, daß er dafür bezahlen muß und wie viel er zu

bezahlen hat. Rasche Zahlung aber liegt auch im In-
tereffe der Kunden, da sie dabei immer einen Überblick
über ihre Verpflichtungen behalten. Kurzfristige Zahlung,
rechtzeitige Rechnungsstellung ist heute eine soziale Pflicht."

Wir richten durch gegenwärtiges „Eingesandt" den
dringenden Appell an alle Luzerner Handwerker, Handels-
und Gewerbetreibenden, diesem Ratschlage zu folgen.
Sodann noch einen Wunsch an die Adresse der „Hand-
werker und Gewerbe-Frauen":

Wie jeder Kaufmann und jeder Gewerbetreibende
über die Geschäftstätigkeit genaue Buchhaltung zu führen
hat, so sollte auch in jeder Haushaltung ein Haushal-
tungsbuch existieren. Das Haushaltungsbuch ist der ge-
ncme Spiegel der Haushaltung und wo ein solches ge-
führt wird, da ist Ordnung. Manch häuslicher Zwist
wird durch die Führung des Haushaltungsbuches ver-
mieden. Unsere schwer geplagten Handwerker-Frauen
müssen immer wieder sparen und wieder sparen mit
dem Haushaltungsgeld und geht es zu früh zu Ende,
dann kommt der gestrenge Handwerker-Ehemann und
erkundigt sich: „Wo bist du wieder mit all dem Gelde
hingeraten? — Ist nun ein Haushaltungsbuch da, dann
kann die Frau sofort und klar nachweisen, wo sie mit
dem Gelde „hingeraten" ist, daß auch die vielen kleinen
notwendigen Ausgaben, an die die Männer in den sel-
tenen Fällen denken, zusammen ein volles Sümmchen
ausmachen. Kann eine Hausfrau durch ihr Haushal-
tungsbuch ihre Sparsamkeit dokumentieren, dann wird
auch der Hausherr mit dem „Sackgeld" sparsam umgehen
und einen Teil desselben seiner lieben, fürsorglichen Gattin
gerne zur Verfügung stellen.

Eine weitere Notwendigkeit für die Handwerker- und
Gewerbefrau, das Haushaltungsbuch zu führen, ergibt
sich auch durch die heute notwendigen Ausweise, die über
die Auslagen „Kolonne Haushaltung" in der Handwerker-
Buchhaltung den Steuer-Behörden Instanzen vorgelegt
werden müssen.

In den Haushaltungsschulen wird stets auf die Füh-
rung von Haushaltungs-Büchern hingewiesen und das
mit Recht. Gutgeführte Haushaltungsbücher zeigen viel
besser die Kosten der eigenen Lebenshaltung, als die von
Zeit zu Zeit bekanntgegebenen Indexziffern des Allge-
meinen Konsumvereins. Auch die liederlichste Haushal-
tung wird bald geordneten Verhältnissen entgegengeführt,
wenn über die Einnahmen und Ausgaben genau Buch
geführt wird.

Jetzt, beim Jahresanfang ist die günstigste Zeit, mit
der Führung eines Haushaltungsbuches zu beginnen.

Allüberall sind solche Haushaltungsbücher zu beziehen,
in Buchhandlungen, in Hausartikelgeschäften?c. und auch
der Verein für Verbreitung guter Schriften gibt ein

gutes, billiges Buch den Hausfrauen in die Hände.

GêWeàsckààt des Kantons Luzern.
Luzern, den 13. Januar 1925.

Mà!NMW«R.
Ueber die Ansflellung von eisernen Grabkrenzen

im Gcwerbeumseum in Bern berichtet ein Fachmann
im „Bund": In den Ausstellungsräumen des Gewerbe-
museums Bern ist gegenwärtig eine Sammlung von
eisernen Grabkreuzen zu sehen, die einen sehr interessan-
ten Einblick in diesen im allgemeinen weniger bekannten
Kunstgewerbezweig bietet.

Die bisher auf den Friedhöfen gesehenen Metallkreuze
stachen gewöhnlich als billige und geschmacklose Blech-
arbeiten unvorteilhaft gegen die Grabsteine ab, die

schon dem Material nach mehr Gewicht und Würde be-

saßen, wie sie der ernste Gegenstand verlangt. Die Me-
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